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erkennen, ihre Tiitigkeit in dem Land recbtmllBig auszullben, 
die Wabrnebmnng des Rechts der freien Meinnngsäu8ernng, 
der Infmmations- nnd Versammlnngsfreiheit sowie des fried
lichen Demonstrationsrechts zu gestatten und die Urteile fOr 
politische Straftaten flherpriIfen zu lassen; 

6. fonlert die Regiernng Kubas fllif, die sonstigen im 
Zwischenbericht des Snnderberichterstatte vmgeschlagenen 
Maßnabmoo zu etgieifen, um die Einha1tnng der Menschen
rechte nnd Grnndfreiheiten in Kuba den internationalen 
Normen anzupassen, die im V6IkeJ:recht und in den anwend
baren internationalen Rechtsalrten anf dem Gebiet der Men
schenrechte verankert sind, und allen Menschenrechtsverlet
zungen ein Ende ZU setzen, indem sie unter anderem die 
internationalen Rechtsakte anf dem Gebiet der Menschenrechte 
ratifiziert, Staatsbflrger nicht mehr aus GrOnden verfolgt und 
bestraft, die mit dem Recht der freien MeinungsiiuBerung und 
der friedlichen Venzammbmg zusammenhlIngen, ein ordnungs
gemäßes Verfahren gewllhrleistet und unabhllDgigen na
tionalen Gruppen und internationalen hnmanitllren 0rganisa
tionen Zugang zu den Strafanstalten gewllhrt; 

7. beschließt, die Behandlung dieser Frage anf ihrer 
fIInfzigsten Thgung fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Dl!l.B1IIber 1994 

49120L DIe Menschemechte In Bafti 

Die Generalversammlung, 

unter Hinweis anf ihre Resolution 48/151 vom 20. De
zember 1993, 

geleitet von den in der Charta der Verelnten Nationen. der 
Allgemeinen Erklllrung der Menschenrechte" und den 
Internationalen Menschenrechtspa17 verankerten Grundsfit,. 
zen sowie im Bewußtsein ihrer Verantwortung fOr die FIlr
dernng und Festigung der Achtnng vor den Menschenrechten 
und Grundfreiheiten fOr alle, 

erneut erk1lJrend, daß alle Mitgliedstaaten gehalten sind, 
die Menschenrechte zu fOrdern und zu schützen und die 
Verpflichtnngen zu erfIIllen, die in den verschiedenen dieses 
Gebiet betreffenden ÜhereinkfInften festgelegt sind, 

Kenntnis nehmend von der Resolution 1994180 der Men
schenrechtskommission vom 9. MIlIz 199432, in der die 
Kommission beschlossen bat, das Mandat des Sonderbericht
erstatters um ein weiteres Jabr zu verlIingem, datnit er der 
GeneralVersammlung anf ihrer neunundvierzigsten Thgung 
einen Zwischenbericht Ober die Menschenrechtssituation in 
Haiti und der Menschenrechtskommission anf ihrer einnnd
flInfzigsten Thgung einen abschließenden Bericht vorlegen 
kann, 

In Anerkennung der Bemühungen des Generalsekretiirs der 
Veteinten Nationen und des Generalsekretärs der Organisation 
der nmerikanischen Stnnten sowie des ebental1gen Sonderabge
sandten um die WIederherstellung demokratischer Institutio

. nen in Haiti, 

mit Genugtuung Ober die Ernennung des nenen Sonder
beauftragten des GeneraIsekretII fOr Haiti, 

In Anerkennung alI dessen, was die Internationale ZiviJmis.. 
sion in Haiti fOr die Verteidigung der Menschenrechte in Haiti 
getan bat, wann immer die Umstllnde dies zuließen, 

mit Genugtuung Ober die Wlederberstellung der dem0krati
schen Ordnung und die Rilckkebr von Jean-Bertnmd Aristide, 
dem verfasstmgsmlIBig gewllhlten Priisidenten der Republik 
Haiti, 

I. verleiht ihrer tiefen BefrledJgung Ausdruck Ober die 
Rückkehr von PrIIsident Jean-Bertrand Ariatide nach Haiti am 
15. Oktober 1994 und Ober die Wiederherstellung der verfas
sungsmllßigen Ordnung; 

2. fonlert die baitianischen Behörden nachdriIcklich fllif, 
die volle Achtong vor den Menschenrechten und Grund
fteiheiten in Übereinstimmung mit den einschlägigen interna
tionalen Menschenrechtspakten weiter zu fOrdern; 

3. ersucht den GeneraIsekretIi, ilber den Hohen Kom
missar der Vereinten Nationen fOr Menschenrechte und das 
Sekretariats-Zentrom fOr Menschenrechte geeignete Maß
nahmen zu etgteifen, um sicheIzustellen, daß Finanzmjtte] und 
H1JJD/IIIreSSOurcen bereitgestellt werden, die es gestatten, ge
meinsam mit der Internationalen Zlvilmission in Haiti umge
hend ein SonderbiIfsprog anfmsteIIen, das der Regierung 
und -dem Volk von Haiti bei ihren Bemllhungen um die Ge
wlIhrleistung der Eiab""'mg der Menschenrechte hebUfUch ist; 

4. nbnmI mit Dank Kenntnis von dem Bericht des Son
derberichterstatters der Menschenrechtskommission, Man:o 
TuJio Bnmi-Celli, Ober die Menschenrechtssituation in Hniti192 

und den datin enthaltenen Empfehlungen; 

5. wUrdlgt die Z!1S!1JJ!menarheit zwischen dem Ge
ueraIsekIetIIr der Veteinten Nationen und dem GeneraIsekretIi 
der Organisation der amerikanischen Stnnten und ersucht um 
die rasche Rückkehr aller Mitglieder der Internationalen 
Zivilmission in Haiti, die die Aufgabe bat, zu verifizieren, in 
welchetn Maße Haiti seinen interoationalen Verpflichtongen 
anf dem Gebiet der Menschenrechte, das heißt seinen Ver
pflichtungen zur Förderung der Achtung vor den Rechten aller 
Haitianer und zur Stärkung der demokratischen Institotionen, 
nachkonunt; 

6. beschließt, die Behandlung der Sitontion der Men
schenrechte und Grundfteiheiten in Haiti anf ihrer flInfzigsten 
Thgung anf der GrundInge der von der Menschenrechts
kommission nnd dem Wirtschafts.. und Sozialrat bereitgestell
ten Informationen fortzusetzen. 

94. Plenarsitvmg 
23. Dezember 1994 

491202. Die MeuseheDreddssltnntlOD In der 's!amlsehen 
RepubDk Iran 

Die Generalversammlung, 

geleitet von den Grundslitzen, die in der Charta der Ver
einten Nationen. der Allgemeinen Erkllirung der Menschen
rechte" und den Internationalen Menschenrechtspakten" 
verankert sind, 

erneut erk1lJrend, daß alle Mitglied .... ate1l gehalten sind, 
die Menschenrechte und Grnndfreiheiten zu fOrdern und zu 
schützen und ihren Verpflichtungen aus den verschiedenen 
internationalen Rechtsakten anf diesem Gebiet nschzlIkom
meßt 

'" Al49/313, Anhang. 




